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L Gesetze und Verordnungen 

1. Wiederaufbau der Hauptkirche St. Katharinen. 

Für die Dauer des Wiederaufbaues der Haupt

kirche St. Katharinen trifft der Landeskirchenrat mit 

Zustimmung des Hauptausschuss·es in U eberein
stimmung mit der Vereinbarung ·der Kirchenvorstände 

von St. Katharinen und St. Petri folgende Anordnung: 

1. Die gemeindliche Arbeit der Hauptkirche St. 
Katharinen wird his zur gebrauchsfähigen Wieder
herstellung der Hauptkirche durch eine Arbeits
verbindung mit der Hauptkirchengemeinde St. 
Petri auf Grund einer zwischen .den Kirchenvor
ständen von St. Petri und St. KZttharinen zu tref
fenden Vereinbarung geleistet. 

2. Die Hauptkirchengemeinde St. Katharinen bleibt 
in dieser Zeit als öffentlich-rechtliche Körperschaft 
b~stehen. Die Kirchspielsgrenzen bleiben erhalten. 
Der- Kirchenvorstand bleibt mit aller Verantwor
tung und allen Pflichten und Rechten im Amt. 

3. Die durch diese, bis zur \Xliedererstellung der 
Hauptkirche St. Katharinen geltende Ordnung als 
erspart nachge\viesenen Sach- und Personalcrns
gaben fließen der Kirchenhauptkasse zu und 
·~verden dort am Ende des Rechnungsjahres als 
„ \V/iedcraufbaufonds St. Katharinen" _ausgewiesen. 

4. Ko:11mt die Durchführung des \"X'iederaufb,aues 
aus Gründen, die nicht 'bei der Kircheng~meinde 
St. Katharinen hegen„ nicht zustande~ so tritt die 
Kirchengemeinde ·St. Katharinen ohne weiteres 
~,vieder in ihre .alten Rechte ein und erhält einen, 
dem Gemeindeetat des Etatjahres 1950/51 entspre
chenden Gemeindeetat. 

Vereinbarung 
zwischen 

dem Kirchenvorstand von St. Petri 
und 

dem Kirchenvorstand von St. Katharineno 

Im Zusammenhang mit -der Regelung, die der 
Landeskirchenrat unter Zustimmung des Hauptaus
schusses mit der Kirchengemeinde St. Katharinen 
getroffen hat, treffen .die Kirchenvorstände von 
St. Petri und St.. Katharinen folgende Vereinbarung: 

1. 

Der Hauptpastor von St. Katharinen soll in Ab
ständen von etwa sechs \Y/ ochen im Hauptgottesdienst 
von St. Petri predigen. Der Termin wird zwischen den 
beide;:i Hauptpastoren jeweils verabre.det. Da diese 
Regelung auf der persönlichen U ebereinkunft der 
beiden Hauptpastoren beruht, bedarf es einer neuen 
Vereinbarung für den Fall, daß eine personelle Ver
änderung in einem der beiden Hauptpastorate statt
findet. 

2. 

Herr Pastor Alswede ü:bernimmt den Bezirk der 
bisherigen Ortsg·emeinde St. Katharinen als Seelsorge
bezirk Eine Vergrößerung dieses Bezirks durch Teile 
von St. Petri ist der Vereinbarung der beiden Pfarr
ämter unter Zustimmung des Kirchenvorstandes von 
St. Petri vorbehalten. 

Herr Pastor Alswede übernimmt außer der Be- . 
teiligung an den den Pastoren von St. Petri zustehen
den Gottesdiensten im Wechsel mjt Herrn Pastor 
Lüders ·die Beteiligung an der Liturgie und der 
Abendmahlsfeier ·des Hauptgottesdienstes, sowie am 
Kindergottesdienst und dessen Vorbereitung. 

Bei einem \Y/ echsel im Pastorat von St. Katharinen 
bleibt eine neue Vereinbarung vorbehalten. 
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3. 
Die beiden Kirchenvorstände und Pfarrämter blei

ben selbständig, treten aiber zu allen Fragen, die die 
Pfarrämter oder die Kirchenvorstände gemeinsam be
treffen, in Sitzungen zusammen. 

4. 
Der Kirchenvorstand von St. Katharinen verwal::et 

seinen Etat selbständig. Sof.ern dem Kirchenvorstand 
von St. Petr.i durch die Arbeitsgemeinschaft Mehr
kosten erwachsen, wie insbesondere bei der Verwal
tung, zahlt der Kirchenvorstand von St. Katharinen 
den entsprechenden Zuschuß an St. Petri. 

5. 
Die Hilfswerks-Arbeit der Ortsgemeinde. von St. 

Katharinen wird in einem besonderen Hilfswerks
Bezirk innerhalb von St. Petri weitergeführt. In 
grundsätzlichen Fragen findet dabei eine Abstimmung 
mit dem Leiter der Hilfswerks-Arbeit an St. Petri 
statt. 

6. 
Die karitative Ar:beit der Ortsgemeinde von St. 

Katharinen wird von der Gemeindeschwester von St. 
Katharinen fortgeführt. Auch hier findet eine ,i\!b· 
stimmung des Dienstes zwischen den beiden Schwe
stern so statt, wie es dem Gesamtbezirk am besten 
entspricht. 

7. 
Für die Besoldung einer für die weibliche Jugend

arbeit von St. Petri und St. Katharinen notwendigen 
Gemeindehelferin zahlt St. Katharinen einen jähr
lichen Beitrag von DM 1200,-, die im Etat von St. 
Katharinen für eine hauptamtliche Hilfskraft ange
setzt sind. 

8. 
Die Dauer dieser Vereinbarung ist für die Zeit 

des Wiederaufbaues der Hauptkirche St. Katharinen 
geplant. Es soll aJber Jedem Kirchenvorstand die 
Möglichkeit gegeben sein, aus besonderen Gründen 

schon früher von dieser Vereinbarung zurückzutreten, 
doch muß die Kündigung ein halbes Jahr vor dem 
folgenden Etatsjahr erfolgen. · 

Die beiden Kirchenvorstände erhoffen von dieser 
Vereinbarung, daß sie im Geiste einer brüderlichen 
Gemeinschaft zum Segen von St. Katharinen und 
St. Petri, sowie im Interesse der Gesamtkirche durch
geführt wird. 

Hamburg, den 1. August 1950 

Der Kirchenvorstand von St. Petri: 
gez. D. Knolle 

Vorsitzer 

Der Kirchenvorstand von St. Katharinen: 
gez.. Herntrich 

Vorsitzer 

2. Auslagenersatz für den Hilfsdienst auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof. 

Den zum Hilfsdienst auf dem Friedhof auf Grund 
des Gesetzes vom 29. 9. 1926 verpflichteten Geistliche:.1 
steht Ersatz ihrer Auslagen zu. Der Landeskirchenrat 
hat die Höhe dieses Unkostenersatzes mit Wirkung 
vom 1. 5. 1950 ab einheitlich auf avbeitstäglich DM 
4,- festgesetzt. Dieser Betrag steht auch freiwillig 
mitarbeitenden Geistlichen zu, nicht aber für Traue:
fe.iern an Gliedern der eigenen Gemeinde. Fahrkosten. 
für Letztere sind wie bisher in den Gemeinden ein
zuwerben. 

3. Sperre des Aufrückens von Kirchenmusikern. 

Der Landeskirchenrat hat in seiner Sitzung am 
6. Juli 1950 beschlossen, die Einordnung der Kirchen
musiker in die Klasse I der Vergütungsordnung für 
Kirchenmusiker (Gesetz uber die Anstellungsverhält
nisse der Kirchenmusiker in der Hamburgischen 
Landeskirche ·vom 17. 6. 1939 - GVM 1939, Seite 68 
Fußnote) bis auf weiteres zu sperren. 

IL Von der Landessynode 

III. Aus der kirchlichen Arbeit 

IVe Mitteilungen-

1. Umsatzsteuer der kirchlichen Kindergärten. 

Um eine einheitliche Regelung der Umsatzsteuer
pflicht der kirchlichen Kindergärte.n hel'lbeizuführen, 
hat die Kanzlei der E.K.D. heim Bundesminister der 
Finanzen beantragt, di·e Kindergärten und Schwestern
stationen der Kirche von der Umsatzsteuer zu be
freien. Zu diesem Antrag hat der Bundesfinanzmini
ster jetzt wie folgt Stellung genommen: 

„Die Umsatzsteuerpflicht der Kindergärten der 
Kirchen ist mit den Umsatzsteuersachverständigen 

der Länder erörtert worden. Nach der derzeitigen 
Rechtslage unterliegt die Unterhaltung von Kinder
gärten und von Schwesternstationen (Diakonissen
heimen) durch die Kirchen oder durch anerkannte 
Wohlfahrtsorganisationen der Umsatzsteuer. In 
einzelnen Ländern des Bundesgebietes sind Kinder
gärten aus Billigkeitsgründen nicht zur Umsatz
steuer herangezogen worden. Im Interesse einer 
einheitlichen Behandlung haben sich die Umsatz
steuersachverständigen dahin ausgesprochen, daß 
in den anderen Ländern von einer Heranziehung 



der Kindergärten, die von öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, wie z. B .. der Kirche, den Gemein
den u. dgl., unterhalten werden, aus Billigkeits
gründen bis auf weiteres abgesehen wird. 

Für die Schwesternstatione;n gfü diese Regelung 
nicht." 

Hiem.:tch .fällt die Umsatzsteuer für die Kinder
gärten det Kirchengemeinden vorläufig weg. Umsatz
steuererklärungen oder -voranmeldungen über die 
vereinnahmten Beiträge sind künftig. nicht mehr ab
zugeben, und sofern nicht andere umsatzsteuerpflich
tige Einnahmen vorliegen (z. B. für di·e Schwestern
stationen), unter Hinweis auf die vorstehende Rege
lung unausgefüllt an die Finanzämter zurückzugeben.. 

2. Prüfong de:ri: Kfrchenzugehödgkeit bei Vergebung 
von Aufträgen. 

\Viederholt hat der Landeskirchenrat feststellen 
müssen, daß ihei der Vergebung von Bauausführungen, 
Instandsetzungsarbeiten· und Lieferungen aller Art, 
nicht immer die Kirchenzugehörigkeit geprüft '\Vor
den ist. Voraussetzung bei Vergebung von Aufträgen 
ist die Zugd1örigkeit zur Hamburgischen Landes
kirche. 

Soweit die Kirchengemeinden und Gesarntkirch
lichen Aemter zu dieser Feststellung nicht in der Lage 
sind, ist eine kurze schriftliche Anfrage direkt an die 
Kirchensteuerabteilung des Landeskirchenamts, Boh
nenstraße 10, zu richten. 

Aenderung des Kolleld:enpt:un.es 195~). 

Die im Kollektenolan 1950 vom Landeskirchenrat 
angeordnete Kollekt~ für das Märmer- und Frauen
werk der Hamburgischen Landeskirche wird nicht, 
wie irrtümlich bekanntgegeben, am 8. Oktober, son
dern am 15. Oktober erhoben. 

4. Katech:ismuste1de. 

Die Pfarrfünter werden empfehlend hingewiesen 
auf die Anschaffung der Kirchlid1-th·2ologischen Hefte 
VIII „ Unser Katechism.ustext" von Georg Prater -
Peter Brunner. Die in diesem Heft vereinigten bei
den Ausarbeitungen bildeten die erste. und wesent
liche Grundlage für die Beratungen .des von der Ver
einigten Evang.-luth. Kirche Deutschlands berufenen . 
Ausschusses zur Vorstellung eines einheitlichen 
Textes von Luthers „Kleinen Katechismus" .. 

Das Heft erscheint im Verlag des Evangelischen 
Preßverbandes für Bayern und München. 
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5. Deutsches KirchHches Adreßbuch. 

Der Evangelische Preßverband für Deutschland 
(Göttingen), beabsichtigt im Kirchlichen Verlag 
Hammerschmidt C-... Sinemus, Detmold , Hornsche
straße 17, wieder ein Deutsches Kirchliches Adreß
buch herauszugeben. Mit Rücksicht .auf den immer 
noch starken Wechsel in der Besetzung der Pfarr
stellen und die sehr hohen Druckkosten werden die 
Gemeinden in dieser Ausgabe des Jahrbuches noch 
nicht erscheinen, vielmehr soll das kirchliche Adreß
buch die Anschriften .der Kirchenleitungen, der Theo
logischen Fakultäten, kirchlicher Hochschulen und 
Akademien, sov1ie der kirchlichen'~ erke, Vereine und 
Einrichtungen, ferner Anschriften der Inneren Mis
sion, der Aeußeren Mission, des Hilfswerkes und der 
evangelischen Presse enthalten. Es wird also ein voll
ständiges Verzeichnis der kirchlichen Dienststellen 
und ihrer personellen Besetzung bringen. Da der Preis 
des Adreßbuches entscheidend von der Höhe der 
Auflage bestimmt wir·d (er dürfte zwischen 5,50 und 
6,50 DM liegen) wird darum gebeten, daß bereits jetzt 
Vorbestellungen c:.n den Kirchendruck-, .und· Verlag 
Hammerschmidt [.._ Sinemus, Detmold, Hornsche
straße 17, unmittelbar eingereicht werden. 

Die Kosten der Anschaffung können aus Mitteln 
der Gemeir!de gedeckt werden. 

6. Kirche und Recht. 

Im V erlag V andenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 
ist vor einiger .Zeit auf Veranlassung des Rats der 
Evangelischen Kirche die Schrift „Kirche und Recht" 
veröffentlicht worden. Sie enthält das Referat von 
Professor D. Ernst '~\/olf „Rechtfertigung und Recht", 
das Referat von Professor Dr. Ulrich Scbeuner „Zum 
Problem des Naturrechts nach evangelisch·er Auffas
sung", einen Verhandlungsbericht über das in Göt
tingen am 14. und 15. Mai 1949 auf Grund der beiden 
dort gehaltenen Referate geführte Gespräch über die 
christliche Begründung des Rechts, und den in diesem 
Gespräch zustande gekommenen Konsensus de·r Göt
tinger Verhandlungen. 

Die Schrift umfaßt 52 Seiten, der Preis ist karton
niert DM 1,80. Sie stellt das vom Rat der EKiD ver
anlaßte Arbeitsergelbnis der 2uf der Synode der EKiD 
in Bethel vom 9. bis 13. 1. 1949 über die Frage „Kirche, 
Recht und Rechtsbevrnßtsein" aufgetretenen Kontro
verse zwischen den Professoren D. Delekat und D. 
Vogel dar. 

7. Zusammenstellung der Kollekten für das 
Kalenderjahr 1950. 

(Siehe Seite 38, Spalte 1). 

V„ Personalien 
1. Ausschreibungen. 

Die hauptberufliche Kantorenstelle an der Mat
thäuskirche in Hamburg-Winterhude ist baldmög
lichst neu zu besetzen. Die Besoldung erfolgt nach 
dem Gesetz über die Anstellungsverhältnisse der 
Kirchenmusiker in der Hamburgischen Landeskirche. 
Bewerlhungen mit den erforderlichen Unterlagen sind 
bis zum 15. November 1950 an ·den Kirchenvorstand 

Winterhude, z. Hd. des Vorsitzenden, Pastor Brod
meier, Hamburg 39, Bei der Matthäuskirche 4, zu 
richten. 

Es ist Voraussetzung, daß der Bewerber den Kir
chenchor und den auf beachtlicher Höhe stehenden 
gemischten Chor leitet und innerhalb der Gemeinde
kreise zum Singen anregt. 
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7. KollektenzusammensteHung 
des Kalenderjahres 1949 

Gemeinde 

I. Hauptkirchenkreis 
1. St. Petri ••••••••••• • • • • • 
2. St. Nikolai ..••••• • • •• • ·-' • 
3. St. Katharinen •••• • • • •• • • • 
4. St, Jacobi ..••••••••••• • • • 
5. St. Michaelis •.•.••••••• ·• • 
6, St. Pauli•Süd u. Waltershof. • 
7, St. Georg ... · .• · .•••••• • • • 
8. Finkcnwerder ••••••••••••• 
9. Moorburg ••••••••••••• • •• 

II. Westkreis 
10. St. Pauli.~ord •••••.•.. • •• 

Auferstehungsgemeinde .•••• 
11. Eimsbüttel.Christuskirche ••• 
12. Eimshüttel•Apostelkirche .••• 
13. Eimsbüttel•Stephanus •••.••• 
14. Harvestehude ••••••••••••• 
15. St. Andreas •.•••••••••.••• 
16, Hoheluft ••••••••••••••••• 

III. Ostkreis 
17. St. Gcrtrud .•.••••••.••••• 
18. Uhlenhorst .••.•.•••..•.•• 
19. EilbebFriedenskirche ...•••• 

Eilbek.Versöhnungskirche ••• 
20. Alt•Barmbek .•••••••••• • • • 
21. West.Barmbek •••.•••••••• 
22. Nord•Barmbek •.•.••.••••• 
23. Nord•Barmbek<Hartzloh •••• 
24, Hambu:rg•Duisberg •••.•.••• 

IV. Südkreis 
25. Borgfelde •••••••••••••.•• 
26. St. Annen •••••..•••••••••• 
27. Hamm ••.•••••••••• • •• • •• 
28. Süd•Hamrn ••• · ••••••.••••• 
29. Horn •..••••••••••••••••• 
30. St. Thomas.,.......... • • 
31. Veddel. .•••.•••••.••••••• 

V. Nordkreis 
,32 .. Eppcndorf St. JohaJ!.ni; •.• „. 
33. Groß.Borste!. ..••••..•.••• 
34. Winte~hude ....••.••.••••• 
35. Nord.Winterhude ...••••••• 
36. Alsterdorf.Ohlsdorf .•.•••.• 
S7. Fuhlbüttel Lukaskirche .•••• 
38. Klein•Borstel ••••...•.••••• 
39. Langenhorn•Ansgarkirche ..• 

Langenhorn•St. Jürgenkirche 

VI. Kreis Bergedorf 
40, Bergedorf .•..•.•••.•••••• 
41. Gce<thacht. •••.•....•••••• 
42. Altcngamme •.•••...•••••• 
43. K'rchwerder ••..••.••••.• ·• 
44-. Neuengamrne ••••.••.••••• 
45. Curslack .••••••.••••••••• 
46. Allerrnöhe .•.•.....•. · •••• 
47. Billwcrder a. d. Bille ..•.••• 
48. Nettelnburg ..••••••• · •••• 
49. Mnorfleet. .....•••.•• • •••• 
50. Ochsenwerder ••••.•••••••• 

VII. Kr. Amt Ritzebüttel 
51. Ritzebüttel. ••••.•••••.•••• 
52. Groden ...••.•••••••.••.• 
53. Döse .....••.•.•.•••.•••• 

Sahlenöur:< ......•• · .•.•••• 
54. Alt•\.uxhaven .•. , •..•...•• 

VIII. Anstalt. u. Kapellen 
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2. V)l/ ahlen, Eeruforigen und Einfühn.mgen, 

Di:~ Kirchengemeinde Hamm wählte in abgekürz
ten "Vi7 ahlverfahren Pastor \"V"alter Kersten (früher 
Seemannsmission) einstimmig zum Pastor der Kir
chengemeinde Hamm. 

Der Landeskirchenrat hat Pastor Kersten zum 
1. Juli 1950 in dies es Amt berufen . 

Die Kirchengemeinde Finkenwerder wählte mit 
\Virkung vom 1. Oktober 1950 Inge Grill in die Or:
ganisten- und Kantorenstelle dieser Gemeinde. 

3. Beauftragungen, Ernennungen, Versetzungen. 

Lt. Beschluß des Landeskirchenrats führen die 
nachstehend aufgeführten hauptamtlichen Dozenten 
der Kirchlichen Hochschule die Amtsbezeichnung 
„Professor der Theologie an der Kirchlichen Ho·'
schule": 

Landesbischof D. Dr. Schöffel, 
Oberkirchenrat D. Knolle, 
Oberkirchenrat Dr. Herntrich, 
Hauptpastor lic. Dr. Schütz, 
Professor D. Schmidt, 
Dr. Engelland und 
Lic. Goppelt. 

4. Zuweisung von Lehrvikaren. 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen. 

Pastor Bernhard Forck, Kirchengemeinde Horn, 
scheidet mit Wirkung vom 31. Juli 1950 aus .dem 
Dienst der Hamburgischen Landeskirche, um die 
Superintendentur in Luckenwalde, Bez. Potsdam, zu 
übernehmen. 

Die Gemeindehelferin Margarete Saul ist mit \;{!ir
kung vom 1. September 1950 aus dem Dienst der 
Hamburgischen Landeskirche geschieden. 

6. Todesfälle. 

Nachruf Pastor em. Julius Heldmann. 

Am 24. April 1950 starb infolge eines tragisch~n 
Verkehrsunfalls Pastor em. J ulius H eldmarrn in Celle 
i. Hann. Bei der Rückkehr von einem Krankenbesuch 
in seinem \Y/ohnorte Wietze b. Celle wurde er von 
einem Lastauto erfaßt, als er mit dem Fahrrade in 
seine Gartenpforte ·einbiegen wollte. Er erlitt ·so 
schwere Verletzungen, daß er bereits wenige Stunden 
nach seiner Einlieferung in das Krankenhaus in Celle 
verstarb. Am 28. April wurde er auf dem Neuen
häuser Friedhof in Celle zur letzten Ruhe bestattet. 

Am 29. Juni 1887 in Elnhausen, Kr. Marburg a. d. 
Lahn als Sohn des Pastors Reinhard Heldmann und 
seiner Ehefrau Adelheid, geb. Dieterich, geboren, be
suchte er das Gymnasium in Marburg, das er 1905 
nach bestandener Reifeprüfung verließ. Er studierte 
in Marburg, Kiel und Halle a. d. Saale, und legte 
~eine theologischen Prüfungen 1910 und 1912 in Han
nover ab. Er wirkte dann als Pastor coop. in Herren
l12us~n bei Hannover und in Georgsmarienhütte bei 
Osnabrück und erhielt im Frühjahr 1915 die Pfarr-



stelle Hollenstedt im Kreise Har.burg. Es war eine 
große Gemeinde mit 33 Außendörfern, in der er 
sieben Jahre lang unter großem Segen wirkte. In 
Dankbarkeit und Liebe ist diese seine ·erste Gemeinde 
bis in die letzte Zeit seines Lebens mit ihm verbunden 
geblieben. Im Jahre 1922 folgte er einem Ruf der 
Wicherrivereinigung als Evangelist ·nach. Hamburg. 
Als solcher wurde er in Hamburg und weit darüber 
hinaus bekannt. Nachdem ihn bereits im Jahre 1924 
Pastor Lehfeldt um seine Mithilfe bei der ständig 
wachsenden Arbeit in der Gemeinde Hamm gebeten 
hatte, wählte ihn die Hammer Gemeinde im Jahre 
1925 zu ihrem 3. Pastor. Hier hat er bis zur Zerstö
rung seines Pastorats und seiner Gemeinde im J ahr·e 
1943 eine reich gesegnete Wirksamkeit entfaltet. 
Neben seiner großen Gemeindearbeit ·entwickelte er 
auch eine reiche schriftstellerische Tätigkeit. Jahrelang 
gab er das Hammer Gemeindeblatt heraus, bis es ver
boten wurde, und schrieb in vielen kirchlichen Zeit
schriften, insbesondere auch im „Evangelischen Ham
burg". Sein besonderer Eifer galt der Fürsorge der 
lutherischen Diaspora. Der Martin-Luther-Bund 
(Gotteskasten) in Harn!burg und im Reich verdankt 
ihm viel. Seine Blüte in den Jahren vor dem Kriege, 
besonders auch in Hamburg, heruht nicht zuletzt auf 
seinem Einsatz. Als Nachkomme Vilmars, dessen Ge
danken ihn aufs stärkste bestimmten, stand er fest auf 
dem Boden der lutherischen Bekenntnisse. Er lehrte 
sie in seinen Predigten und Bibelstunden. In ständig 
zunehmendem Maße litt er unter der wachsenden Ent
christlichung des deutschen Volkes. Immer deutlicher 
sah er den Niedergang voraus und machte aus seiner 
Einsicht gar kein Hehl. Das hatte zur Folge, daß er 
im Jahre 1942 von der Gestapo ve:rhaftet und in das 
K.Z. Hamburg und Sachsenhausen-Oranienbur·g ein
geliefert wurde. Es war ihm selbst und uns ein Wun
der Gottes, .daß er nach 31/2 Monaten entlassen wurde 
nnJ wieder in seine Gemeinde zurückkehren konnte. 
Unerschrocken hat er ·dann weiter Gottes Wort ver
kündigt. Immer stärker spürte er die Entfesselung der 
satanjschen Kräfte. Immer inniger erwartete er die 
baldige \,Viederkunft Christi, der an seinem Tage dem 
Treiben der Nacht das Ende bereiten würde. Diese Er
wartung machte ihn immer wieder getrost, ja oft ge
radezu heiter und fröhlich. Neben seiner reichen seel
sorgerischen Arbeit in der Gemeinde vertiefte er seine 
Erkenntnisse ständig durch eine ernsthafte und oft 
sehr eigenständige theologische Forschung. Immer war 
er ein Theologe nicht nur mit dem Kopf, sondern auch 
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mit dem Herzen und lebte, v;rC!c, er lehrte. Der Mittel
punkt seines Lehrens und Lebens war die Botschaft 
von der Vergebung der Sünde. 

Vielleicht sind für die geistliche Haltung Held
manns folgende zwei kleine Tatsachen bezeichnend: 

Als nach seinem schweren- Unfall eine Aerztin zu 
ihm trat und ihm half, sagte er zu ihr: „Frau Doktor, 
was ist geschehen? Ist jemand durch mich zu Schaden 
gekommen?" -

Als er seinerzeit im November, spät abends aus 
dem KZ. ·entlassen, heimkehrte, war am nächsten 
Morgen sein erster Gang zu dem Beamten, der ihn de
nunziert hatte, und er teilte ihm mit, daß er unbeschä
digt wieder zu Hause angekommen sei, und er sich 
um ihn keine Gedanken zu machen brauche. 

Nach der Zerstörung Hamms übernahm er im 
Herbst 1943 stellvertretend die Verwaltung der ver
waisten Pfarrstelle der Gemeinde Wietze bei Celle in 
Hannover, der er auch nach seiner Pensionierung am 
1. 4. 1948 noch bis zum Juli 1949 diente. 

, Er war seit 1913 mit Ilse, ge!b. Dehnicke, der Toch
ter des Gymnasialprofessors Otto Dehnicke in Lüne
burg verheiratet. Der Ehe entsprossen zwei Söhne 
und eine Tochter, von denen der zweite Sohn, ur
sprünglich Berufsoffizier, als Ingenieur in einem 
H üttenwcrk in Dillenburg tätig ist, und die Tochter 
als Gefängnisfürsorgerin in Hannover eine gesegnete 
\"Virksamkeit ausübt, während der älteste Sohn seit 
November 1913 in Rußland verschollen ist. Darunter 
hat er sehr gelitten, hoffte aber noch bis zuletzt auf 
seine Rückkehr. 

Das Schriftwort, über das an seinem Sarge sein 
Freund, ·Superintendent Hoppe, die Trauerpredigt 
hielt: 

„ Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich 
w i 11 e u c h w i e d ·e r s e h e n , u n d e u e r H e r z 
s o 11 s i c h f r e u e n , u n d e u r e Fr e u d.e s o 11 
n i e m a n d v o n e u c h n e h m e n " (J oh. 16, 22), 
war die große Gewißheit seines Herzens. In dies.er 
Gewißheit ist der Verstorbene ein treuer Di,ener seines 
Herrn und ein gesegneter Zeuge J esu Christi gewesen, 
dem nicht nur die Hammer Gemeinde, sondern auch 
unsere ganze hamhurgische Kirche ein dankbares Ge
denken bewahren wird. 

Landeslbischof 

D. Dr. Schöffel 

VI. Berichtigungen. 
In G.V.M. Nr. 5 vom 1. August 1950 Seite 20 unter 

„V. Personalien, 2. Wahlen und Einführungen:" 

Es muß richtig heißen: 

Der Landeskirchenrat hat Pastor Erwin Beudel in 
den Dienst der Hamburgischen Landeskirche über
nommen und mit Wirkung vom 1. Mai · 1950 in das 
Friedhofspfarramt berufen unter gleichzeitiger Beauf
tragung mit der volksmissionarischen. Tätigkeit auf 
dem Ohlsdorfer Friedhof. Pastor Beudel bl~ibt weiter
hin Schriftleiter ·des Ev.-luth. Gemeindeblattes „Die 
Heimat". 

. . 

In G.V.M. Nr. 5 ·vom 1. Au.gust 1950 Seite. 21 
„Kollektenergebnisse", muß es unter· „St. Jac~bi" 
heißen: · . . . 

Kollekte am 1. Januar 1950 für das Hilfswerk ·be
trug DM 97,19 statt DM 16,60. 

Der Endbetrag für diese Kollekte erhöht sich somit 
aµf DM 1 771,71. . . . 

Aenderungen im Pastorenverzeichnis. 

Seite 6: Neu: Beudel, Erwin (Friedhofspfarramt), 
Hamburg-Pu., Rübenkamp 320, Ruf: 59 97 78 .. 
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Seite 7: Forck, Bernhard, streichen, 
ebenso S. 22 unter „Horn". 

Seite 7: Gless, Erich, Ruf:. 2H5 97. 
Seite 8: Henning, Günther, Ruf: Krankenhaus 

59 88 61 App. 243. 
Seite 10: Renzing, Karl-Heinrich, Anschrift: Hhg.

Wandsbek, Schatzmeisterstraße 1. 
Seite 10: Rottenberger, Hans, Anschrift: 20, He.ihvig-

straße 39, Ruf: 52 31 69. · 
Seite 10: Scholtyssek, Herb., Ruf: 5918 67. 
Seite 10: Schitlz, Joachim, Ruf: 22 04 51. 
Seite 11: Smcchula, Dr, Ernst, Anschrift: 1, Wolt

mannstraße 14 I. 
Seite 11: W apenhensch, Friedrich, „ T aubstum-men

seelsorge" streichen, dafür „Seemannspastor 
in Cuxhaven". 

Seite 11: Wiemer, Traugott, jetzt: Krankenhaus Eil
bek, 
ebenso S. 26 unter „Krankenhäuser g." 

Seite 15: Gemeindehelferin Ruth Hollmann,. An
schrift: 39, Heubergredder 16 II. 

Seite 16: neu hinzusetzen: Gemeindehelferin Ger
trud von Poeppinghausen (St. J oh.-Har
vestehude), Hamburg 13, Binderstraße 21, 
Ruf: 44 57 08. 

Seite 16: Gemeindehelferin Saul, Margarete, streichen, 
ebenso S. 22 unter „Horn". 

Seite 16: Kirchenbuchführer Fedrowitz, Gustav, An
schrift: 20, Gärtnerstraße 64. 

Seite 17: Bechert, Marie-Luise, jetzt: kom. St. Pauli
Süd. 

Selt~ 17: l3ihn, Friedrich, jetzt:. St. Jacobi.. 
Seite 17: "Brunnert, Franz-Wilhelm, Anschrift 21, 

Volkmannstraße 6. 
Seit~ 17: Nachtrag unter Kirchenmusiker: 

GrilVInge, jetzt: Finkenwerder, 
ebenso S. 20 unter „Finkenwerder", 
Volkmann, streichen, 
S. 23 unter Winterhude, „Grill", streichen. 

Seite 19: Roeschen, Gi.inther, Krankenhaus Langen
horn, 
Fleestedt 79, Kreis Hamburg-Harburg. 

Seite 19: neu: Tramnitz, Hdmuth St. Petri, K. u. O.p 
Hamburg-Neuengamme, Feldstegel 18. 

Sei~e 27: Taubstummenpfarramt joetzt: 
Hamburg-Pu., Rübenkamp 320, Ruf: 59 53 40 
Pastor Arnold Dummann. 

Seite 7: Faehling, Wilhelm, Anschrift: 1, Stiftstr. 15, 
Ruf: 24 28 66. 

Seite 14: Gemeindediakon Koch, Rudolf, Anschrift: 
1, Stiftstraße 15. 

Seite 17: Kirchenbuchführer Kühl, Herbert, An
schrift: 1, Stiftstraße 15. 

Seite 17: Kirchenbuchführer Winter, Alwin, An
schrift: 24, Hammer Landstraße 167. 

Seite 21: unter „Harv.-St.Johannis": 
neu: Gemeindeheim (Gemeindeschwester 
und Kindergarten), 13, Mittelweg 105a, 
Ruf: 44 2619. 

VII. .Veröffentlichungen 
d~er Vereinigten Evangelisch~lutherischen Kirche Deutschlands 

Erklärung 
zur Lehre vom Sakrament der Heiligen Taufe. 

Die Bischofskonferenz der Vereinigten Evange
lisch-Luthedschen Kirche Deutschlands gibt die -fol
gende Erklärung zur Lehre. vom Sakrament der Hei
ligen Taufe ab, welche. die Generalsynode .auf ihrer 
Tagung in Ansbach in der Sitzung vom 23. Juni 1950 
sich zu eigen gemacht hat. 

München, den 25. Juli 1950. 
Der Leitende Bischof 

D. Meise r. 

Erklärung zur Lehre vom Sakrament 
der Heiligen Taufe. 

Mit Schmerz und Sorge erfüllt es uns, daß in den 
Kirchen unseres Bekenntnisses die rechte apostolische 
lehre vom Sakrament der ·Heiligen Taufe weithin 
nicht mehr unverkürzt und in Reinheit verkündigt 
wird. Daraus ist manche Verwirrung und Unordnung 
in den Gemeinden entstanden. Wir bitten daher alle 
Christen, in Sonderheit alle, die in der Gemeinde zu 
lehren haben, die in den Bekenntnissen der Evange
lisch-Lutherischen Kirche hezeugte biblische Lehre von 
der Taufe ernst zu nehmen und jeder Lehre zu wider
stehen, die der Heilige~ . Schrift und den Bekennt
nissen widerspricht. \Vir weisen auf einige uns beson-

ders vordringlich erscheinende Punkte hin und bitten 
alle Kirchen und Gemeinden Augsburgischer Kon
fession, sich mit uns in dem folgenden Zeugnis zu 
vereinigen: 

I. 
Christus sprach zu seinen Jüngern: „Mir ist ge-. 

geben al1e Gewalt im Himmel und auf Erden. Da
rum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie 
im Namen des Vaters und des Sohn·es und des 
Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich 
euch befohlen habe." 

(Matth. 28, 18-20). 

1. Mit dem Auftrag der Verkündigung des Evan
geliums hat der auferstandene Herr durch das Wort, 
das er zu seinen Jüngern gesprochen hat, auch .die 

. Heilige Taufe eingesetzt. Er hat sie zusammen mit 
seinem Wort u'nd seinem ·heiligen M'ahl zµ einem 
.Mittel seiner Gnade bestimmt, durch das er die Men
schen aus ihrer Verlorenheit vor Gott rettet und ihnen 
Anteil an seiner Erlösung gewährt. An diesen seinen 
Willen gebunden, vertrauen wir in voller Gewißheit 
darauf, daß er, solange die Erde steht, seine rettende 
Macht der von ihm gestifteten Taufe nicht entzieht. 

Wir verwerfen die falsche Meinung, .. es sei die 
christliche Taufe von Menschen erdacht und ohne den 
Befehl des auferstandenen Her~n von. der urchrist
liche·n Gemeinde· geübt worden~ 



Wir verwerfen die falsche Meinung, es könne rech
ten Glauhen an das verkündigte Evangelium geben, 
der nJcht das Verl~ngefl. .. p;,ich, der. Tatife in sich 
schließt, und es sei uns auf dieser Erde erlaubt, einen 
Eingang in das Reich J esu Christi zu suchen, der nicht 
durch die Taufe hindurchführt. 

2. Eine Taufe ist gültig, wenn der Leib des Täuf
lings von dem Täufer durch Untertauchen oder Be
gießen iri Berührung mit Wasser gebracht wird und 
dabei der Name .des dreiein.igen Gottes angerufen 
wird mit den \V/ orten: „ Ich taufe dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes". 
Wir ermahnen alle . Christen, von solcher rechten 
U ebu:rig nicht abzuweichen. 

\Y./ir verwerfen die falsche Meinung, es könne dort· 
noch Taufe sein, wo nicht mit Wasser getauft und da
bei nicht der dreieinige Gott angerufen wird. 

3. Wir preisen den Herrn der Kirche, daß er solche 
rechte Taufe nicht nur in den Kirchen unseres Be
kenntnisses, sondern auch -dort, wo falsche Lehren 
herrschen, dennoch als Werkzeug Seiner Gnade er
halten hat. 

Die Taufe anderer christlicher Kirchen erkennen 
wir als gültige Taufe an; sofern sie mit Wasser und im 
Namen des dreieinigen _Gottes vollzogen wird. 

Wir verwerfen die falsche Meinung, es müsse oder 
dürfe eine Taufe, die recht .ist, deswegen wiederholt 
werden, weil sie von einem Täufer, der einer falschen 
Lehre anhängt, gespendet wurde. 

II. 

Christus hat geliebt die Gemeinde und hat. sich 
selbst für sie gegeben, auf .daß er sie heiligte und 
hat sie gereinigt durch das Wasserbad im, Wort. 

(Eph. 5, 26). 

1. Christus selber ist beim Vollzug -der Taufe 
gegenwärtig und handelt an dem Täufling· durch den 
von Menschen ausgerichteten Dienst. Aus· seinem 
Heils\verk al1ein fließt die Kraft der Taufe und kommt 
zum Wasser durch die Macht seines w·ortes. 

-Wir verwerfen -die feilsche Meinung, es sei die 
Taufe nur ein leeres Zeichen oder ·es wohnen dem 
Taufwasser oder gar dem Wasser an und für sich eine 
magisch wirkende Kraft inne. 

2. Christus baut seine Kirche und führt sie durch 
die Zeite'n zur Vollendung, indem er durch die Taufe 
immer aufs Neue Glieder seinem Leib einfügt. -

Wir· verwerfen .die falsche Meinung; es grunde sich 
die Kirche auf den Zusammenschluß der Gfäubigen 
und nicht auf das Handeln des Herrn in Wort-und 
Sakrament. 

III. 
Wisset ihr nicht, daß. alle, die wir in Christum 

getauft sind, die sind in sdnen-Tod getauft? So 
sind wir ja mit ihm begrahen durch die Taufe in 
den Tod, auf· daß gleichwie Christus ist auferstan
den von den Toten durch die - Herrlichkeit des 
Vaters, also sollen auch wir in einem n'euen· Leben 
wandeln. (Röm. 6, 3-4.) 

Durch Christi Kreuz und Auferstehung ist für alle 
Menschen die Knechtschaft unter die Macht der 
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Sünde, des Todes und des Teufels gesprengt und das 
ewige Leben Gottes aus Grab und Tod heraus ans 
Licht gekommen. Aber noch tritt jeder Mensch mit 
seiner Ge:burt unter die Macht von Sünde, T o.d und 
Teufel; denn „was vom Fleisch geboren wird, .das ist 
Fleisch" {J oh. 3, 6). Der Sünder wird nur dann ge
recht und lebendig vor Gott, wenn er Anteil erhält an 
der Erlösung, die Christus erworben hat. 

Christus der Herr hat die Heilige· Taufe dazu ge
stiftet, daß wir durch s.h~ Anteil an seiner Erlösung 
empfangen. In der Taufe werden wir in Christi 

·Kreuzestod_ hineingegeben, so daß wir mit ihm ster
ben. Christus aber ist von dem Tode auferstanden; 
darum werden wir in der Taufe zugleich mit Christus 
auferweckt in das Leben. So wirkt die Taufe, was 
Christi Tod und Auferstehung gewirkt hat: sie erlöst 
von der Macht-der Sünde, des Todes und des Teufels, 
sie schenkt die Vergebung, sie macht gerecht vor Gott, 
sie wirkt die Wiedergelburt, · sie erneuert zu einer 
neuen Schöpfung und legt den Grund zu dem Leben 
des neuen Menschen, der nach· Gott geschaffen ist-, in 
rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit, sie 
pflanzt uns ein in den Leib des erhöhten Herrn und 
macht uns ewig selig .. 

Die Taufe geschieht einmal ii:i ihrem Vollzug, aber 
ihr \Verk erstreckt sich durch das ganze Leben des 
Getauften. Täglich neu bringt sie den alten Menschen 
zum Sterben bis hin zur Stunde des Todes. Täglich 
neu schenkt sie das Leben des Auferstandenen uncl 
vollendet ihr \V/ erk in der Auferstehung von den 
Toten. 

Wir verwerfen ·die falsche Meinung, Christus gebe 
durch die Taufe. zu erkennen, wie er uns die Seligkeit 
erworben hat. Dagegen bezeugen wir mit den Be
kenntnissen unserer Kirche; ·daß die· Taufe nach der 
Heiligen Schrift die Gnade nicht nur bedeutet, anzeigt 
und anbietet, sondern auch gibt und mitteilt. 

Wir verwerfen die falsche Meinung, es sei unser 
Glaube; der die Taufe zu diesem gnadenreichen Schatz 
mache. 

Dagegen glauben und lehren wir, daß allein durch 
Christi Werk und Wort die Taufe dieser gnaden
reiche Schatz· ist. Darum erklären wir -mit D. -Martin 
Luther: „Daß uns nicht die größte Macht daran liegt, 
ob, der da getauft wird, gläuhe oder nicht gläube. 

-Denn darum wird die Taufe nicht unrecht, sondern an 
Gottes. Wort und Gebot liegt es alles ... Denn mein 
Glaube machet nicht die Taufe, sondern empfähet die 
Taufe". -

IV. 

Wer ·da glaubet und getauft wird, der wird 
selig werden. 

Wer aber nicht glaubet, der wird verdammet 
werden. (Mark. 16, 16.) 

U eberall, wo die christliche Taufe vollzogen wir.d, 
legt Christus dem Täufling den Gnadenschatz der Er.: 
lösung in seinen Schoß. Doch wird dieser Schatz -nur 
dort zum Heil empfangen, wo der Getaufte im Glau
ben sein Ja zur Galbe der Taufe sprieht. Der Mensch 
kann diese Gabe zurückweisen und so durch Un
glauben· das neu schaffende Werk des Heiligen 
Geistes v·ereiteln. Dann geht auch der Getaufte ver-
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loren, obwohl er die Taufe empfangen hat und durch 
sie gezeichnet bleibt. Darum muß unter uns der Ruf 
zur Buße lebendig bleiben, durch die wir zur Taufe 
zurückkehren. Wer aber solche Buße in Reue und 
Glauben tut, für den steht auch die Heilsgabe der ein
mal empfangenen Taufe wieder in Kraft .. 

Wir verwerfen die falsche Meinung, es könne die 
Taufe allein durch ihren Vollzug ohne mitfolgenden 
oder nachfolgenden Glauben das Heil bewirken .. · 

Wir verwerfen die falsche Meinung, es dürfe ein 
Getaufter, wenn er in Reue und Glauben Buße tut, 
wieder getauft werden. 

V. 

Christus spricht: . 

„Es sei denn, daß jemand geboren werde aus 
Wasser und Geist, so kann er· nicht in. das Reich 
Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, 
das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, 
das ist Geist." (Joh. 3, 5-6.) 

„Lasset die Kindlein zu mir kommen · und 
wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Reich 
Gottes." (Mark. 10, 14.) 

Unsere Kinder, vom Fleisch geboren, sind mit ihrer 
Geburt unter die Gewalt von Sünde, Tod und Teufel 
getreten und bedürfen daher der Mitteilung der von 
Christus erworbenen Eriösung und der neuen Geburt 
aus Wasser un·d Geist. . 

Auch für Kinder ist Christus gestorben und auf
erstanden, auch Kinder will er zu Gliedern seines 
Volkes haben, auch ihnen gilt Gebot und Verheißung 
seiner Taufe. Auch ·bei der Taufe von Kindern macht 
nicht der Glaube die Taufe. Darum wird auch ihnen 
der gnadenreiche Schatz, den die Taufe spendet, un
verkürzt in den Schoß gelegt. Auch Kinder werden 
durch den Empfang der Taufe Glieder am Leibe 
Christi, das heißt Glieder seiner . Kirche und steheri 
dadurch unter den lebendigmachenden Wirkungen 
des Heiligen Geistes. 

Aber ebenso giltbei·der Taufe der Kinder, daß die 
Gabe der Taufe nur dort zum Heil empfangen wird, 
wo sie nicht durch Unglauben zurückgewiesen und 
vereite1t wird. Obwohl wir nicht feststellen können, 
daß· neugeborene Kinder, wenn sie dl.e Taufe emp
fangen, sie im Glauben empfangen, so verlassen wir 
uns doch auf Christi Wort und Gebot, das der Taufe 
ihr·e Kraft verleiht, vertrauen auf die Fürbitte der 
christlichen Kirche und hoffen zu Gott, daß die Kin
der, die wir taufen, glauben werden. In dieser Zu
versicht bekennen wir an ihrer Statt für sie 1bei der 
Taufe den Glauben. Daher darf und soll ein Kind die 
Heilige Taufe empfangen, wenn Eltern und Paten für 
das Kind den christlichen Glauben bekennen und die 
Verpflichtung übernehmen, für gewissenhafte Unter
weisung. im Worte Gottes und für Erziehung in der 
Zucht und Verinahnung zum Herrn zu sorgen. 

ohne Gemeindezucht und ohne Unterweisung ge
währt werden. 

\X'ir verwerfen aber ebenso die falsche Meinung, 
es dürften christliche Eltern dem Kind, das Gott ihnen 
anvertraut hat, die Gabe der Taufe vorenthalten. 

·Wir verwerfen die falsche Meinung, es könne die 
Spendung der Taufe jemals von der Verkündigung 
des Evangeliums und der Unterweisung in Gottes 
Wort abgesondert werden. Die Kirche kann von der 
geistlichen Fürsorge für die von ihr getauften Kinder 

·. nie entbunden werden, weder durch einen Entschluß 
der Getauften noch durch außerkirchliche Maß
.nahmen .. 

Wir ermahnen unsere Gemeinden, im Bekenntnis 
des Glaubens festzustehen, damit Väter, Mütter und 
Paten für ihre Kinder das Bekenntnis des Glaubens in 
Kraft und Freudigkeit ablegen können und im Ver
trauen auf die Verheißung Christi und auf das Gelbet 
der christlichen Kirche getrost ihre Kinder zur Taufe 
bringen. 

\Vir ermahnen die Eltern und Paten und die ganze 
Gemeinde, ihre Bürgschaft und Verantwortung für die 
getal1ften Kinder mit heiligem Ernst wahrzunehmen. 

· Wir ermahnen die Diener am Wort, die Gabe der 
Taufe und die in ihr enthaltene Verpflichtung allen 
Getauften unverkürzt zu verkündigen, in Sonderheit 
sollen sie dem Gleichgültigen oder in Abfall Begriffe
nen mit Ernst bezeugen, daß auch sie unter der Ver
heißung und dem Anspruch der einst empfangenen· 
Taufe stehen, daß aber die derri ewigen Tode ent
gegengehen, die nicht als lebendige Glieder in Christo; 
ihrem Haupt, erfunden werden. 

Alle aber bitten wir mit den Worten D. Martin 
Luthers, mit denen er die Vorrede seines Taufbüch-

· leins beschließt: . 

„Ach, lieben Christen, laßt uns nicht so un
fleißig solch unaussprechliche Gaben achten und 
handeln, ist doch die Taufe unser einziger Trost 
und Eingang zu allen göttlichen Gütern . und aller 
Heiligen Gemeinschaft. Da helf uns Gott! 

.Amen." 

Von der 1. Generalsynode 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands auf ihrer 2. Tagung in Ansbach 
(20.-23. Juni 1950) gefaßte Beschlüsse~ 

1. 
Aihschnitt I der Lebensordnung „Von der Taufe"' 

mit „Handreichung zur Taufordnung" wird angenom
. men und den Gliedkirchen als verbindliche Richtlinien. 
zugeleitet. · · 

(Beschluß vom 23. Juni 1950.) 

Wir verwerfen -die falsche Meinung, es wider- Von der Taufe. 
spreche die Kindertaufe der apostolischen Lehre von Das hilft dir das hochwürdige Sakrament · der 
der Taufe. Taufe, daß sich Gott selbst mit dir verbindet und. mit 

Wir verwerfen ·die falsche Meinung, es müsse um . dir eins wird eines gnädigen tröstlichen Bundes .. 
der Erhaltung der Volkskirche willen die Kindertaufe \X! ann ·nun .dieser Bund nit wäre und Gott nicht 



barmherzig durch die Finger sähe, so w2.:re kein ·sÜnd 
so klein, sie verdammte uns, denn Gottes Gericht mag 
kein Sünd. leiden. Darum ist kein gr.ößer Trost auf · 
Erden, denn die Taufe, durch welche wir in der Gna
den und Barmherzigkeit Urteil treten. Derhalben soll 
niemand erschrecken, auch nit verzagen, sondern an 
seine Tauf gedenken und sich derselben fröhlich trö
sten, daß Gott sich da (mit ihm) v'erbunden hat. 

D. Martin Luther 
im Sermon vom Sakrament der Taufe. 

1. Die . Kirche tauft im Gehorsam gegen den Be
fehl J esu Christi (Matth. 28, 19-20) und im Glauben 
an seine Verheißung (Mark. 16, Vers 16). 

Sie taUft Kinder, weil die durch Christus ge
schehene Erlösung auch den Kindern gilt und schon 
das Kind der Gnade Gottes bedarf (Mark. 10, 13-16). 
Die Gemeinde ist fü allen ihren Gliedern dafür ver
antwortlich, daß der Ruf zur Taufe in ihrer Mitte 
lebendig bleibt. 

2. Die Kindertaufe wird in. der Regel an allen 
Kindern vollzogen, für die sie begehrt wird. \Ver sein 
Kind taufen läßt, verspricht damit, es im christlichen 
Glauben zu erziehen. Das getaufte Kind 1hedarf einer 
Heimat, in der Gebet und Gottes Wort Raum haben. 
Die Eltern werden ihre Aufgabe am besten erfüllen, 
wenn sie sich treu zum Gottesdienst und zum kirch
lichen Leben halten und auch ihre Kinder am Kinder
gottesdienst, an der evangelischen U nterweis_ung und 
am Leben der Jugend in der Gemeinde teilnehmen 
lassen. · 

3. Kirchlicher Ordnung entspricht es, daß die Kin
der möglichst bald nach ihrer Geburt getauft werden. 

Die Anmeldung der Taufe soll rechtzeitig vor dem 
Tauftag geschehen. Dabei sind dem Pastor die Tauf
·paten anzugeben. Zur rechten Verwaltung des Tauf
:sakraments gehört die Unterweisung der Eltern und 
Paten über die_ Bedeutung der Taufe. Darum sollen 
.die Eltern persönlich ihr Kind anmelden, damit der 
:Pastor mit ihnen über den Sinn der Taufe und die 
.Aufgaben der christlichen Erziehung sprechen kann. 

Eltern, die ihr Kind nicht. innerhalb eines Jahres 
.nach der Geburt taufen lassen und dadurch kundtun, 
daß sie den Segen der Taufe verschmähen,. verletzen 
die kirchliche Ordnung und verlieren das \Vahlrecht, 
das Recht zur Patenschaft_ und die Fahigkeif zur Be
kleidung von kirchlichen Aemtern. 

4. Durch die Taufe wird der Mensch Glied der 
Gemeinde J esu Christi. Darum soll die Taufhand
lung in der Kirche und am besten in einem Gottes
.dienst der Gemeinde gehalten werden. Haustaufen 
.sind ebenso wie Kliniktaufen auf dringende Notfälle 
-zu beschränken. Für Kinder, di·e nicht im Gemeinde
gottesdienst getauft werden, wird im nächsten Ge
meindegottesdienst Fürbitte getan. 

Bei der Taufe eines Kindes sind die Eltern anwe-
5end, damit sie sich mit der Gemeinde der Taufgabe 
freuen und zu der übernommenen Verpflichtung be
kennen. Bleiben beide Eltern ohne ausdrückliche vor
herige Mitteilung ihrer Verhinderung der Taufe fern, 
.so wird der Vollzug .der Taufe hinausgeschoben. 

Größere Kinder müssen ihrem Alter ·entsprechend 
.auf die Taufhandlung vorbereitet werden. 
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Der Taufe von Kindern im Konfirmationsalter und 
der Taufe Erwachsener inuß ·ein gründlicher Tauf
tmterricht vorangehen. Ihre Taufe erübrigt die Kon
firmation. 

5. \\! enn das Leben eines Kindes oder eines Er
wachsenen, der die Taufe \begehrt, in Gefahr steht und 
kein Pastor zugegen sein kann, so darf jeder Christ 
die Taufe vornehmen. Sie muß, \v·enn möglich, in 
Gegenwart christlicher Zeugen, mit folgenden '\V orten 
vollzogen werden: 

„Ich taufe dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes." 

Dabei wird das Haupt des Täuflings mit Wasser 
begossen. Nach der Taufe wird das Vaterunser ge
betet. Solche Nottaufe muß möglichst bald dem 
Pastor angezeigt werden, damit er sie prüfen, be
stätigen und die Eltern auf die :Sedetitung der _Taufe 
hinweisen kann. Dabei müssen die Namen der Tauf
zeug,en„angegeben werden. 

6. Für die Taufe ist der Pastor zuständig, in des
sen Gemeindebezirk die Eltern wohnen. Wollen die 
Eltern einen anderen Pastor für die Taufe wählen, so 
ist der Ordnung halber von dem zuständigen Pfarr
amt ein Abmeldeschein e-inzuholen .. Dieses gilt sinn
gemäß auch bei der Taufe Erwachsener. 

7. Nach dem Befehl J esu Christi wird das Tauf
sakrament nur da recht verwaltet, wo es mit der christ
lichen Unterweisung verbunden ist. Darum sind die 
Eltern, die Paten und die ganze Gemeinde verpflich
tet, für die christliche Unterweisung und Erziehung 
der in ihrer Mitte getauften Kinder Sorge zu tragen. 
Die Taufe muß daher versagt werden, wenn die evan
gelische Erziehung des Täuflings ·ernstlich in· Frage 
gestellt ist. 

Gehört nur der Vater oder nur die Mutter der 
evangelischen Kirche an, so ist die Taufe nur zulässig, 
wenn der evangelische Elternteil seinen christlichen 
Erziehungspflichten (s. 2.) gewissenhaft' nachkommen 
will, wenn ferner mindestens zwei evangelische Paten 
bestellt sind, und wenn der der evangelischen Kirche 
nicht angehörende ·Elternteil schriftlich erklärt, daß er -
die evangelische Erziehung des Kindes nicht hindern 
will. . 

Die Kirche muß die Taufe versagen, wenn Vater 
und Mutter der evangelischen Kirche nicht angehören, 
ferner wenn die Eltern .die Kirche und ihr Bekenntnis 
zu Jesus Christus offensichtlich verwerfen oder öffent-
lieh schmähen; wenn die Eltern zwar die Taufe des 
Kindes begehren, es a!ber ausdrücklich ablehnen, die 
mit der Taufe gegebene Verpfüchtung zur christlichen 
Erziehung (s. 2) zu übernehmen; wenn die Eltern sich 
ausdrücklich weigern, bei schon getauften Kindern 
ihre Verpflichtung zur christlichen Erziehung zu er-
füllen. Die Taufe kann in solchen Fällen ausnahms-
weise gewährt werden, wenn an Stelle der Eltern 
evangelische Christen für die christliche Erziehung 
des Kindes zuverlässig sorgen. 

Die Versagung der Taufe gehört unter die Verant
wortung des zuständigen Seelsorgers. Meint der 
Pastor auf Grund gewissenha.fter Prüfung und nach 
Anhörung des Kirchenvorstandes die Taufe versagen 
zu müssen, so. können die Betroffenen heim Dekan 
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(Propst, Superintendent) Einspruch gegen seine Ent
schei·dung erheben. 

\Vird die Taufe eines Kindes nicht gewährt, so 
kann es gleichwohl am Kindergottesdienst und an der 
evangelischen Unterweisung teilnehmen und kann 
vom Z·eitpunkt der Religionsmündigkeit an (Voll
endung des 14. Lebensjahres) selbst die Taufe be
gehren; denn auch die Versagung der Taufe will zur 
Gemeinde rufen. Mit jeder Taufversagung wird die 
Taufe letztlich bis zu dem Zeitpunkt zurückgestellt, an 
dem die Gründe, ·die zur Taufversagung geführt ha
ben, wegfallen. 

8. Wl enn nicht sicher festgestellt werden kann., ob 
eine Taufe überhaupt oder ob sie dem Befehl unseres 
Herrn Jesus C:ris:us gemäß geschehen ist, so muß sie 
in jedem Fall volizogen vrerden. 

9. Bei der Taufe eines Kindes treten an die Seite 
der Eltern die Paten. Ihr Dienst erwächst aus der 
Verantwortung, welche die christliche Gemeinde für 
ihre jungen Glieder trägt. Bei der Taufe vertreten sie 
das Kind, bekennen an seiner Stelle den christlichen 
Glauiben und versprechen mit seinen Eltern, ihm zu 
helfen, bei Christus und seiner Gemeinde zu bleiben. 
Ihr Dienst verpflichtet sie zu treuer Fürbitte unq 
christlichem Wandel, zur Unterweisung im Evange„ 
lium und zu seelsorgerlichem Zuspruch. Sie über
nehmen darum auch, wenn nötig, die christlichen 
Erziehungspflichten der Eltern. 

In der Regel werden zwei oder drei Taufpaten be
stellt. Zu Paten sollen die Eltern evangelische Chd
sten bitten, die bereit und fahig sind, ihrem Ki~1.de 
rechten Patendienst zu tun. Glieder anderer christ
licher Bekenntnisse können ausnahmsweise zugelassen 
werden, doch muß mindestens die Hälfte der P2.ten 
evangelisch-lutherischen Bekenntnisses sein. Vom 
Patendienst ist ausgeschlossen, \Ver keiner christlichen 
Kirche angehört, wer die kirchliche Ordnung verletzt 
oder sonst der Gemeinde Aergernis gegeben hat. 
Können die Eltern keine geeigneten Paten finden, so 
i;,vird der Pastor solche au:; de:· Gnr1ei:1de Cl.'bitten. 
Die Paten sollen, wenn irgendrnöglich, hei der T.~ll:fe 
zugegen se:fn, um sich als Taufzeugen auch ·:.,/or . der 
Gemeinde zu der übernommenen Verpflichtung zu 
bekennen. Bei ihrer Verhinderung sind Stellvertreter 
als Taufzeugen zu :bestellen. Paten, die nicht in der 
Gemeinde des Täuflings ortsansässig sind, müs3en 
eine Bescheinigung ihres Pastors über die Zugehörig
keit zur Kirche und ihre Berechtigung als Paten bei
bringen. 

Handreichung zur Taufordnung 
(für die Hand des Pfarrers). 

1. Der Ruf zum Sakrament ist nicht nur Aufgabe 
des Pastors. Hier finden die Frauenhilfe oder dn 
andersartiger „Gemeindedienst" ein wichtiges Befati
gungsfeld. Auch die Hebamme, die gerade in den 
Wochen nach der Geburt der Mutter besonders nahe
steht, hat die Möglichkeit, den Segen der Taufe zu 
bezeugen. Auf den Zeugnischarakter dieses Dienstes 
aber kommt es an. Das bloße Erinnern an die gel
tende Taufsitte entspricht nicht dem Auftrag, den der 
Herr der Kirche seiner Gemeinde gegeben hat. 

i. -

3. Die rechtzeitige Taufanmeldung ist, zumal in 
größeren Gemeinden, die notwendige Voraussetzung 
jeder Taufzucht. Sowohl das Gespräch mit den Eltern 
des Täuflings wie auch die evtl. Nachprüfung erfor
dert die Einhaltung dieses Meldeterumins. Die Nach
weisung der .kirchlichen Eignung der Taufpaten und 
ihrer Stellvertreter ist Sache der Taufeltern, doch wer
den die mit der Anmeldung betrauten kirchlichen 
Stellen bei der Beschaffung der Nachweisung über die 
kirchliche Zugehörigkeit der Taufeltern und Paten 
nach .l\·1öglichkeit \behilflich sein. Von entscheidender 
Bedeutung für eine rechte Taufpraxis ist das Gespräch 
mit den Eltern des Täuflings. Als Ausgangspunkt für 
dieses Gespräch empfiehlt sich die Taufordnung, und 
zvvar sonderlich in ihren Ziffern 2, 4 und 9. Wenn so 
die Verpflichtungen deutlich werden, die den Eltern 
mit der Taufe ihrer Kinder env2.chsen, so muß dieses 
Gespräch vor allem auch das innere Verständnis fü::· 
den Sinn der Taufhandlung wecken (siehe Ziff. 1 der 
Taufordnung). In größeren Gemeinden hat sich die 
Durchführung einer besonderen Patenstunde, etwa arn 
Freitag vor dem Taufsonntag be~.vährt. 

4. Durch diese Bestimmung soll die Taufe im 
Kindergottesdienst der Gemeinde nicht ohne weiteres 
ausgeschlossen werden. Auch solche Tauffeier ist ein 
„Taufgottesdienst der Gemeinde". Aber der Erwach
senengottesdienst ist als der ·eigentliche Ort der Tauf
handlung anzusehen. Die Handlung vvird am. besten 
2.m Schluß der (evtl. gekürzten) Eingangsliturgie nach 
dem Schlußvotum der Schriftverlesung oder zu Beginn 
der Schlußliturgie vollzogen. Nach der Abkündigung 
eines Taufliedes führt der Pastor unter dem Gesang 
der Gemeinde die Mütter mit ihren Kindern vom Ein
gang der Kirche zum Taufstein. Dü: Väter und Paten, 
die bereits in der Nähe des Taufsteins Platz genom
men haben, schließen sich dann den Taufmüttern a:n. 
Das Glaubensbekenntnis ·vvährend der Taufhandlung 
kann von der ganzen Gemeinde (stehend) gesprochen 
werden. Findet die Taufhandlung in der Eingangs
liturgie statt, dann verlassen die Mütter nach der 
Handlung mit ihren Kindern das Gotteshaus, die 
Väter und· Paten dagegen nehmen weiter am Gottes
dienst teil. 

Zweckmäßig ist es, die Tauffeiern der Gemeinde 
auf den ersten Sonntag im Monat und auf die zweiten-' 
Festtage zu legen. 

Die Vorbereitung größerer Kinder setzt, wenn sie 
das 14. Lebensj.ahr noch nicht erreicht haben, die Zu
stimmung ihrer Eltern oder gesetzlichen Erzieher vor
aus. Die Taufe von Kindern, die das Konfirmations
alter erreicht haben, sollte möglichst im Konfirmations
gottesdienst selbst stattfinden. Jedenfalls widerspricht 
es der Bedeutung der Taufhandlung, wenn sie der 
Konfirmation unmitteföar voraufgeht, ohne sie gleich
zeitiO' zu ersetzen. Es wird freilich nichts dagegen ein
zuw:nden: sein, daß die im Konfirmationsgottesdienst 
getauften Kinder nach der Einsegnung der Konfir
manden ·ebenfalls mit einem Bibelwort eingesegnet 
werden. 

5. Von Zeit zu Zeit wird darauf hingewiesen wer
den müssen, daß eine in der Gemeinde vollzogene 
Nottaufe der ausdrücklichen Bestätigung dureh den 
zuständigen Pastor bedarf. Dabei ist an.zustreben, daß. 
auch diese Bestätigung in kultisch gebundener Form 



geschieht und daß dabei nicht nur die Namen der 
Paten angegeben, sondern diese nach Möglichkeit auch 
noch nachträglich verpflichtet werden, 

6. Einer besonderen Regelung bedürfen hier die 
Krankenhaus- und Kliniktaufen. Diese Taufen soll
ten nur vorgenommen werden, wenn sie in Anwesen
heit der Eltern des Kindes und unter voller Wahrung 
des Patenamtes geschehen können. In solchen Fällen 
muß dafür Sorge getragen werden, daß der eigentlich 
zuständige Pastor von der vollzogenen Taufe unter 
N amhaftmachung der Paten (mit Angabe von Wohn
ort und Wohnung) amtlich unterrichtet wird. Als das 
.Normale und \Vünschenswerte muß aber ·erstrebt wer
den, daß die in den Kliniken geborenen Kinder in den 
Gemeinden getauft werden, in denen ihre Eltern oder 
Pflegeeltern ansässig sind. 

7. 
.8. -
9. Bei der. Bestellung von Paten durch den Pastor 

.. sollte davon cehgese.hen werden, laufend kirchliche An
gestellte zum Patenamt hinzuzuzieheh/'da eirie solche 
Handhabe das Patenamt notwendigerweise entleeren 
würde. Der Ausschluß vom Patenamt muß in der 
gleichen Weise durchgeführt werden wie der unter 
Ziffer 7 vorgesehene Ausschluß von der Taufe über
haupt. 

Das Patenamt hat in unseren Gemeinden eine er
schreckende Entleerung erfahren. Gelegentlich . hat 
man diesem Notstand durch besondere Patenstund~n 
zu begegnen versucht. Durchführbar scheint auf jeden 
Fall die U ebersendung eines Patenbriefes an die als 
Paten angemeldeten Gemeindeglieder. Auch könnte 
bei der Begegnung mit den Paten diesen angeraten 
werden, ihren Patenkindern nicht nur die üblichen 
Patengeschenke, sondern etwa auch eine Bibel oder 
eine gute „Biblische Geschichte" zu schenken und sich 
dadurch auch vor dem heranwachsenden Kinde zu der 
eigentlichen Aufgahe des Paten zu hekennen. 

Vom kirchlichen Dienst der Paten ist die Ehren
patenschaft zu unterscheiden, die ohne U ebernahme 
kirchlicher Verpflichtungen aus hesonderen Anlässen 
iibernommen wird. Sie kann das kirchliche Patenamt 
nicht ersetzen und wird infolgedessen nicht in die 
.Kirch·enbücher eingetragen. 

2. 
Die Generalsynode hat die Vorlage 5•:•) in ein

:gehender Aussprache -durchgeprüft. Sie übergibt die 
-vorgebrachten Anregungen,· Wünsche und Bedenken 
der Kirchenleitung und bittet diese, zu dem Entwurf 
die noch ausstehenden Aeußerungen der Landes
kirchen und der beteiligten kirchlichen Werke einzu
~holen. Auf Grund -dieser Aeußerungen hat der stän
dige Liturgische Ausschuß unter Beteiligung von Ver
i:retern, die die Kirchenleitung und die Generals-ynode 
etwa ·dazu entsendet, die Vorlage nochmals zu über
·prüfen, endgültig zu redigieren und der Kirchenlei
·tung einzureichen. 

Die Generalsynode versteht alle agendarischen Be
.stimm ungen nicht als starres Gesetz, sondern als Ord-

*) Betr. den Entwurf der Agende der Vereinigten Kirche, 
:Band IV Ordinations-, Einsegnungs-, Einführungs- und Ein· 
weihungshandlungen). 

nung, die der Willkür wehren und den Pfarrern und 
Gemeinden helfen soll, den Gottesdienst in rechter 
Weise zu feiern. Von da aus gesehen, können die 
Anmerkungen nur als Vorschlag und Anleitung ver
standen werden. Jede Landeskirche hat das selbstver
ständliche Recht, selbst darüber zu entscheiden, welche 
Ordnungen aus Agende IV in ihr kirchengesetzlich 
eingeführt oder zum Gebrauch zugelassen werden 
sollen. In einem Nachwort zu Agende Band IV sind 
die den einzelnen Ordnungen zugrundeliegenden theo
logischen Grundsätze näher darzulegen. 

Unter diesen Voraussetzungen beschließt die 
Generalsynode gemäß Art. 5 Abs. 2 der Verfassung 
der Vereinigten Kirche, daß der vorgelegte Entwurf 
nach vorgenommener endgültiger Redaktion den 
4. Band der Agende der Vereinigten Kirche darstellt. 
Die Generalsynode ermächtigt die Kirchenleitung im 
Benehmen mit der Bischofskonferenz, den endgültig 
redigierten Entwurf zu uherprüfen und zu ver
öffentlichen . 

(Beschluß vom 21. Juni 1950.) 

3. 
Zum Vollzug von Artikel 7 Ziffer 7 der Verfassung 

der Vereinigten Kirche. 
~ 

Die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands dankt der „ Gesell
schaft für Innere und Aeußere Mission im Sinne der 
lutherischen Kirche" in N euendettelsau für den Hin
weis. auf die von den Gliedkirchen .durch die An
nahme der Verfassung der Vereinigten Kirche einge
gangenen Verpflichtunge_n. 

Die Generalsynode gedenkt bei ihrer Tagung in 
Ansbach in brüderlicher Verbundenheit der luthe
rischen Diaspora im Ausland. Sie stellt mit Dank 
gegen Gott fest, daß sich· die evangelische Auslandsd 
diaspora weithin um .das Augshurgische Bekenntnis 
sammelt und danach ordnet. Sie bittet die Glied
kirchen und die Kirchenleitung der Vereinigten Kirche, 
in der Pflege der geistlichen Gemeinschaft mit der 
Auslandsdiaspora und in der Fürsorge· für sie .nicht 
nachzulassen. 

Die Generalsynode stellt fest, daß Ziff. 1 ihres Be
schlusses von Leipzig (Januar 1949"'~') im Sinne einer 

*"•) Durch Beschluß der Generalsynode in Leipzig vom 
27. Januar 1949 hat die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands ihren Gliedkirchen die Abgabe der fol
genden Erklärung an den Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bezüglich ihres Verhältnisses zum ökumenischen 
Weltrat der Kirchen empfohlen: 

„Die Evangelische Kirche in Deutschland hat durch ihre 
Grundordnung klargestellt, daß sie ein Bund bekenntnis
bestimmter Kirchen ist. 

Ferner wurde auf der Weltkirchenkonferenz von Amster
dam die Voraussetzung für die Zugehörigkeit zum öku
menischen Rat . festgelegt. 

Daher erklärt die Evangelisch-Lutherische Kirche von 
(Name der Gliedkirche) zu ihrer Mitgliedschaft im öku
menischen Rat folgendes: 
1. Sie ist im ökumenischen Rat als eine Kirche des evan

gelisch-lutherischen Bekenntnisses vertreten. 
2. Vertreter, die aus ihrer Mitte in den ökumenischen Rat 

entsandt werden, .sind als evangelisch-lutherisch zu be
zeichnen. 

3. Innerhalb der Grenzen der Zuständigkeit der Evangeli
schen Kirche in Deutschland läßt sie sich im ökumeni
schen Rat durch die Vermittlung des Rates der Evan
gelischen, Kirche in Deutschland vertreten." 
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unmittelbaren Mitgliedschaft der lutherischen Glied
kirchen in dem Oekumenischen Rat der Kirchen zu 
verstehen ist. 

Zur Förderung der in Art. 7 Ziff. 7 der Verfassung 
gestellten Aufgaben beschließt die Generalsynode, die 
Kirchenleitung zu bitten; einen Referenten für die Fra
gen der Diaspora und der Oekumene in das Luthe
rische Kirchenamt zu berufen und beim Rat der Evan
gelischen Kirche in Deutschland zu beantragen, er 
möge dafür Sorge tragen, daß die Arbeit des Kirch
lichen Außenamtes so geor.dnet wird, daß der Cha
rakter der Evangelischen Kirche in Deutschland als 
eines Bundes !bekenntnisbestimmter Kirchen bei allen 
Fragen der Diaspora und der Oekumene zur Geltung 
kommt. 

(Beschluß vom 23. Juni 1950.) 

4. 
V// o immer Christen in Deutschland zu verantwort

lichen Beratungen zusaminenkommen, können sie 
nicht an der Not vorbeigehen, daß in den verschie
densten Ländern Menschen ihren Familien ferngehal-

ten werden. So gedenkt auch die· Generalsynode der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands der Gefangenen, Internierten und aller zwangs
weise ihren Familien Ferngehaltenen in der weiten 
Welt und bittet die Kirchenleitung der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, geeig
riete · · s·chdtte ziir·--Behehung····aieser---Nöt- .zü-- unter-. 
nehmen. 

(Beschluß vom 23. Juni 1950.) 

5. 
Die Generalsynode gibt die Eingabe der Deutschen 

Seemannsmission (Lutherischer Zweig) vom 15. Juni 
1950 an die Kirchenleitung weiter und bittet, ·ent
sprechende Schritte zu tun. Angesichts der wachsen
den seemännischen Bevölkerung, die durchaus nicht 
nur aus den küstennahen Gebieten, sondern aus ganz 
Deutschland kommt, erscheint es als Pflicht aller 
Lutherischen Kirchen, der Lutherischen Seemanns
mission die Fortführung ihres Dienstes zu ermög
iichen. 

(Beschluß vom 23. Juni 1950.) 
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